
 

 

Stadt  Prenzlau

 Amt: Amt für Bauen, Stadt- und Ortsteilentwicklung Datum:  Version: 1
 Beratungsfolge Sitzungstermin 
1  Ausschuss für Wirtschaft, Stadt- u. Ortsteilentwicklung 10.03.2009  
2  Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung 12.03.2009  
3  Hauptausschuss 23.03.2009  
4  Stadtverordnetenversammlung 02.04.2009  
Thema: 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die straßenbauliche Maßnahme  "Ländlicher 
Weg/Radweg Bahnübergang Seelübbe bis zur Ortslage Seelübbe"  

 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsjahr: Haushaltsstelle: 
Gesamtkosten
:              0,00 € Eigenanteil:              0,00 €
Folgekosten:              0,00 € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:              0,00 €
Deckungsvorschlag:  

 
Beschlussentwurf: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die straßenbauliche Maßnahme  "Ländlicher Weg/Radweg Bahnübergang Seelübbe bis 
zur Ortslage Seelübbe"  
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die straßenbauliche Maßnahme  "Ländlicher 
Weg/Radweg Bahnübergang Seelübbe bis zur Ortslage Seelübbe"  
 
 
 

 Beratungsergebnis 
 Datum Gremium Ein-

stimmig 
Mit  

Mehrheit
Ja 
 

Nein
 

Enth. Laut 
Beschluss-

Entwurf 

Abweichende(r) 
Empfehlung/Beschluss 

Unterschrift 
d. Protokollf. 

1 10.03.2009 WSO-         
2 12.03.2009 FR-A         
3 23.03.2009 HAU         
4 02.04.2009 SVV         

DS: 16/2009 

Beschlussvorlage 
 

X öffentlich    nicht öffentlich 



 

 

Stadt Prenzlau 

DS: 16/2009 

Seite 2 
 

 
 
 
 
 

 
Begründung: 
 
In § 4 Absatz 7 der allgemeinen Straßenbaubeitragssatzung vom 08.11.2004 ist bestimmt, 
dass für Anlagen, die im Absatz 2 nicht erfasst sind oder bei denen die anrechenbaren 
Breiten oder Anteile der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht zutreffen bzw. die 
Verteilungsregelung nicht vorteilsgerecht ist, die Stadtverordnetenversammlung durch 
Satzung im Einzelfall die anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitragspflichtigen bzw. 
eine andere Verteilungsregelung bestimmt. 
Da die Verkehrsanlage "Ländlicher Weg/Radweg Bahnübergang Seelübbe bis zur Ortslage 
Seelübbe" von den im Absatz 2 der allgemeinen Straßenbaubeitragssatzung enthaltenen 
Straßentypen nicht erfasst ist, muss demzufolge für diese Maßnahme eine besondere 
Beitragssatzung erlassen werden. Diese muss den Mindestinhalt gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 2 KAG aufweisen. 
Einziges Kriterium für die Aufteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Gemeinde und 
die Anlieger ist der durch die Inanspruchnahmemöglichkeit der ausgebauten Anlage der 
Allgemeinheit einerseits sowie den Anliegern andererseits gebotene wirtschaftliche Vorteil. 
Für die genannte Verkehrsanlage ist aufgrund der wahrscheinlichen Inanspruchnahme und 
ihrer Funktion als Teil des Uckerseerundweges von einem Anliegeranteil zwischen 5 und 
10 v. H. auszugehen. Demzufolge wird in der Beitragssatzung ein Gemeindeanteil von 
95 v. H. (vgl. § 4 Absatz 2) festgesetzt. Dies entspricht auch dem bereits am 26.06.2008 
durch die SVV gefassten Grundsatzbeschluss (DS 89/2008). 
Darüber hinaus muss die Satzung bei unterschiedlichen Nutzungen eine vorteilsgerechte 
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes bewirken. Dies wird mit den in der beiliegenden 
Sondersatzung enthaltenen und sich an der aktuellen Rechtsprechung orientierenden 
Nutzungsfaktoren (§§ 6 und 7) gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Heinrich     
Amtsleiter Amt für Bauen, Stadt- und 
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Abgestimmt mit: Buth     
 Amtsleiter Rechtsamt     

 
 
 
 
 

Dr. Krause  Moser 
1. Beigeordneter/ Kämmerer  Bürgermeister 

 
 


